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Liebe Mandanten, 
 
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat September 2009. 
 
 
Freiberufler und Gewerbetreibende dürfte interessieren, dass der Krankengeldanspruch für gesetzlich versicherte 
Selbstständige ab dem 1.8.2009 wieder eingeführt worden ist.  
 
Alle Steuerpflichtigen sollten wissen, dass die Entfernungspauschale für jeden Tag nur einmal angesetzt werden 
kann. Somit können beispielsweise Ärzte ihre Fahrten von der Wohnung zum Krankenhaus im Rahmen der Rufbe-
reitschaft nicht absetzen, wenn sie am gleichen Tag bereits zum regulären Dienst gefahren sind. 
 
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen ergeben, die Sie dem Inhalts-
verzeichnis entnehmen können.  
 
Für gemeinnützige Vereine ist besonders wichtig die Satzung bezüglich der notwendigen Änderungen (bis 
31.12.2009!) zu überprüfen, um nicht rückwirkend die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Bitte beachten Sie unsere bei-
liegende Einladung zu einem Seminar am 21.10.2009 in den Räumen der ST Treuhand Dresden zum Thema 
Vereinsbesteuerung aktuell. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
E. Wünsche 
Steuerberater 
 
 

Nichteinreichung der Jahresabschlussunterlagen einer 
Kapitalgesellschaft beim e-bundesanzeiger: Ordnungs-
geld von 2.500 Euro rechtmäßig 
Nach einer Entscheidung des Landgerichts Bonn ist die Festsetzung eines 
Ordnungsgeldes von 2.500 € bei Nichteinreichung der Jahresabschlussunter-
lagen einer Kapitalgesellschaft rechtmäßig. Zur Begründung führte das Gericht 
aus, dass die ordnungsgeldbewehrte Offenlegungspflicht im Hinblick auf die 
Haftungsbeschränkung der Kapitalgesellschaft insbesondere zum Gläubiger-
schutz und zur Gewährleistung der Markttransparenz geeignet und erforderlich 
sei. Da kein Zwang zum Betrieb eines Handelsgeschäfts in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft bestehe, sei die Offenlegungspflicht auch verhältnismäßig. 

Gewillkürtes Betriebsvermögen: Nutzungsnachweis 
beim Pkw  
Ein Pkw kann sowohl zum Betriebs- als auch zum Privatvermögen gehören, 
wobei der Umfang der betrieblichen Nutzung für die Zuordnung entscheidend ist. 
Liegt die betriebliche Nutzung bei über 50 %, so gehört der Pkw zum not-
wendigen Betriebsvermögen. Liegt der betriebliche Nutzungsgrad unter 
10 %, so gehört das Fahrzeug zwingend zum Privatvermögen. Bei einem be-
trieblichen Nutzungsanteil zwischen 10 % und 50 % hat der Steuerpflichtige 
ein Wahlrecht. Er kann den Pkw seinem Privatvermögen zuordnen oder als ge-
willkürtes Betriebsvermögen behandeln.  
Soll ein Pkw als gewillkürtes Betriebsvermögen behandelt werden, ist die be-
triebliche Nutzung in geeigneter Form darzulegen und glaubhaft zu machen. 
Zur Glaubhaftmachung können u.a.  

• Einträge in Terminkalendern,  
• Abrechnungen gefahrener Kilometer gegenüber Auftraggebern oder  
• Reisekostenaufstellungen  

geeignet sein. Fehlen entsprechende Unterlagen, kann die überwiegende be-
triebliche Nutzung durch formlose und zeitnahe Aufzeichnungen über einen 
repräsentativen Zeitraum von drei Monaten glaubhaft gemacht werden. Da-
bei kommt es nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts München nicht  
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entscheidend darauf an, ob ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch vorliegt. Ausreichend sind Angaben 
über die betrieblichen Fahrten mit dem jeweiligen 
Anlass und der zurückgelegten Strecke sowie 
den Kilometerständen zu Beginn und Ende des 
Aufzeichnungszeitraums.  
Die Aufstellungen müssen eine ausreichende 
Wahrscheinlichkeit für die geltend gemachten be-
trieblichen Fahrten gewährleisten. Das ist nicht der 
Fall, wenn keine zeitnahen Aufzeichnungen - zu-
mindest über einen repräsentativen Zeitraum - vor-
liegen, in denen der Umfang der betrieblichen Fahr-
ten dokumentiert ist. Im Urteilsfall wurden die Auf-
stellungen nachträglich auf der Grundlage von 
Rechnungen erfasst. Privatfahrten wurden lediglich 
als Differenz zwischen der Gesamtfahrleistung und 
den betrieblichen gefahrenen Kilometern abgeleitet. 
Da aus solchen pauschalen Ableitungen nach Mei-
nung des Finanzgerichts München keine Trennung 
von betrieblichen und privaten Anlässen möglich 
ist, wurde der Pkw dem Privatvermögen zugeordnet 
(FG München vom 9.3.2009, Az. 6 K 4619/06).  

Auswirkungen einer erteilten Last-
schriftermächtigung für Umsatz-
steuer-Vorauszahlung auf die Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Aus-
gaben, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie 
gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, gelten als in 
diesem Kalenderjahr bezogen bzw. abgeführt. Als 
kurze Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum von 10 Tagen. 
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass diese 
Regelung auch für bestimmte Umsatzsteuer-
Vorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene 
Kalenderjahr geschuldet und zu Beginn des Folge-
jahres gezahlt werden. 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland weist darauf hin, 
dass bei erteilter Lastschriftermächtigung, fristge-
rechter Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
und hinreichender Deckung des Bankkontos die 
Zahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit (i. d. R. der 
10. eines Monats) erfolgt ist. Dies gilt auch dann, 
wenn das Finanzamt den Betrag erst später ein-
zieht. 

Beispiel: Bei einem Unternehmer, der seinen Ge-
winn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung er-
mittelt, zieht das Finanzamt am 14.1. des Jah-
res 2 die am 10.1. des Jahres 2 fällige Umsatz-
steuer Dezember des Jahres 1 in Höhe von 
1.000 € ein. Da die Zahlung kurze Zeit nach Been-
digung des Kalenderjahrs entrichtet wird, sind die 
1.000 € in der Gewinnermittlung des Jahres 1 
als Betriebsausgabe abzuziehen. 

Leistungen einer Praxisausfallver-
sicherung nach einem Unfall sind 
nicht zu versteuern 
Eine Ärztin hatte eine Praxisausfallversicherung 
abgeschlossen. Leistungen aus der Versicherung 
waren fällig, wenn die Versicherungsnehmerin ei-
nen Unfall erleiden oder die Praxis unter Quarantä-
ne gestellt würde. Die Versicherungsprämien wur-
den als Betriebsausgaben erfasst. 
Nachdem die Ärztin einen Unfall erlitten hatte, er-
hielt sie erhebliche Versicherungsleistungen, die sie 
nicht als Einnahmen in ihrer Gewinnermittlung er-
fasste. Das zuständige Finanzamt rechnete die 
Versicherungsleistungen zu den Einkünften aus 
selbständiger Arbeit. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Leis-
tungen aus einer Praxisausfallversicherung 
nicht der Einkommensteuer unterliegen, wenn 
sie durch einen Unfall verursacht worden sind. 
Dagegen sind Leistungen, die auf Grund einer be-
hördlich verordneten Quarantäne und/oder we-
gen Brand, Sturm oder Einbruch entstehen, be-
trieblich verursacht und als Betriebseinnahmen 
zu erfassen. 
Beiträge für eine Praxisausfallversicherung sind 
dementsprechend nicht in vollem Umfang als Be-
triebsausgaben abzugsfähig, sondern im Verhältnis 
aufzuteilen. 

Bei Teilveräußerung einer Immobilie 
und privater Verwendung des Ver-
kaufserlöses ist Schuldzinsenabzug 
beschränkt 
Veräußert ein Eigentümer Anteile seiner fremd 
vermieteten, darlehensfinanzierten Eigentums-
wohnung und verwendet er unter Aufrechterhal-
tung des Darlehens den Verkaufserlös für private 
Zwecke, so kann er aus dem fortgeführten Darle-
hen nicht mehr an Schuldzinsen als Werbungskos-
ten abziehen, als dem bei ihm verbliebenen Anteil 
an der Immobilie entspricht. 
Der Bundesfinanzhof hat einem Ehemann wider-
sprochen, der den hälftigen Miteigentumsanteil an 
seine Ehefrau veräußerte, aber weiterhin die ge-
samten Zinsen seines Immobiliendarlehens als 
Werbungskosten abziehen wollte. Da er den Ver-
äußerungserlös für private Zwecke und nicht etwa 
zum Erwerb einer anderweitigen Quelle von Über-
schusseinkünften verwendete, fehlte es nunmehr 
an dem für den Werbungskostenabzug erforderli-
chen Veranlassungszusammenhang. Der Schuld-
zinsenabzug war in dem Umfang zu versagen, 
der wirtschaftlich gesehen auf den veräußerten 
Wohnungsanteil entfällt. 
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Instandsetzungsaufwendungen in 
der Selbstnutzungsphase keine 
Werbungskosten 
Einem Ehepaar gehörte eine Eigentumswohnung, 
die es 2007 selbst nutzte und ab 2008 vermietete. 
Während der Zeit der Selbstnutzung, also im 
Jahr 2007, ließ es einen neuen Heizkessel einbau-
en. Die Kosten wollte es als vorab entstandene 
Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften 
geltend machen. 
Das lehnte der Bundesfinanzhof ab. Vorab entste-
hende Werbungskosten können nur berücksichtigt 
werden, wenn ein ausreichend bestimmter wirt-
schaftlicher Zusammenhang zwischen Aufwendun-
gen und Einkunftsart besteht. Dieser fehlte hier, 
weil der neue Heizkessel auch fast ein Jahr privat 
genutzt wurde. 

Ferienwohnungen: Prognoserech-
nung auch bei geringer Eigennut-
zung  
Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts 
München liegt bei einer fest an einen Dauermie-
ter vermieteten Ferienwohnung keine typisie-
rende Überschusserzielungsabsicht vor, wenn  
• sich die Wohnung in einem beliebten Fe-

rienort (hier: die Insel Sylt) befindet und  
• die Wohnung in nicht unerheblichem Um-

fang (im Streitfall vier Wochen im Jahr) vom 
Eigentümer selbst genutzt wird.  

Kann - wie im Urteilsfall - nicht typisierend von ei-
ner Überschusserzielungsabsicht ausgegangen 
werden, muss eine Prognoserechnung erstellt wer-
den. Bei dieser Prognoserechnung ist die Ge-
winnerzielungsabsicht über einen Zeitraum von 
30 Jahren nachzuweisen. Ist die Berechnung ne-
gativ, wird oftmals Liebhaberei unterstellt mit der 
Folge, dass die negativen Einkünfte nicht anerkannt 
werden.  
Hinweis: Bei gemischt genutzten Ferienwohnungen 
fließen in die Prognoserechnung in voller Höhe 
Aufwendungen ein, die auf Zeiträume entfallen, in 
denen die Immobilie an Feriengäste tatsächlich ver-
mietet oder zur Vermietung angeboten und bereit-
gehalten wird. Die übrigen Kosten wie Schuldzin-
sen, Haus- und Grundbesitzabgaben, Gebäude-AfA 
und Versicherungsbeiträge sind auf die Zeit der 
Vermietung und der Selbstnutzung aufzuteilen. Als 
Aufteilungsmaßstab kommt nur das Verhältnis 
der beiden Zeiträume zueinander in Betracht 
(FG München vom 21.10.2008, Az. 6 K 2362/06).  

Pendlerpauschale: Fahrten bei Ruf-
bereitschaft nicht zusätzlich ab-
zugsfähig  
Ein Arzt kann die Fahrten von der Wohnung zum 
Krankenhaus im Rahmen der Rufbereitschaft nicht 
zusätzlich als Werbungskosten abziehen, wenn er 

am gleichen Tag bereits zum normalen Dienst ge-
pendelt war.  
Das gilt selbst dann, wenn diese Fahrten nicht 
planbar sind und von Notfällen abhängen. Nach ei-
nem aktuellen Urteil des FG Baden-Württemberg 
kann die Entfernungspauschale nämlich für je-
den Tag nur einmal angesetzt werden. Darüber 
hinausgehende Fahrten aufgrund eines zusätzli-
chen Arbeitseinsatzes werden nicht berücksichtigt.  
Nach dem Willen des Gesetzgebers sind auch sol-
che Fälle einzubeziehen, bei denen nach der Ei-
genart der Beschäftigung typischerweise mehrere 
Fahrten pro Tag zwischen Wohnung und regelmä-
ßiger Arbeitsstätte anfallen können. Die Pauschale 
wird unabhängig davon, wie oft und mit wel-
chem Verkehrsmittel die Strecke zurückgelegt 
wird und welche Kosten tatsächlich angefallen 
sind, nur einmal berücksichtigt. Das gilt auch für 
eine Arbeitszeitunterbrechung von mindestens vier 
Stunden. Diese Ausnahmeregelung wurde 2001 
aus Vereinfachungsgründen gestrichen.  
Durch die Typisierung auf die Anzahl der Arbeitsta-
ge ist das Erfordernis entfallen, die einzelnen Auf-
wendungen zu belegen. Das hat zur Folge, dass 
einzelne Pendler - anders als bei dem ansonsten 
geltenden Grundsatz des Nachweises tatsächlicher 
Aufwendungen - begünstigt oder auch benachteiligt 
werden können.  
Hinweis: Wenn der Arzt am gleichen Tag keinen 
regulären Dienst verrichtet, kann die Entfernungs-
pauschale anlässlich der Rufbereitschaft berück-
sichtigt werden (FG Baden-Württemberg vom 
3.2.2009, Az. 6 K 2319/07).  

Gesetzesänderung: Selbstständige 
erhalten wieder Krankengeld  
Durch das Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtli-
cher und anderer Vorschriften wird der Kranken-
geldanspruch für gesetzlich versicherte Selbst-
ständige ab dem 1.8.2009 wieder eingeführt, al-
lerdings erst ab der siebten Woche der Arbeits-
unfähigkeit. Voraussetzung ist, dass der Selbst-
ständige den allgemeinen Beitragssatz zahlt.  
Hintergrund: Seit dem 1.1.09 hatten Selbstständi-
ge, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, 
keinen Anspruch mehr auf die Zahlung von Kran-
kengeld. Um den Anspruch zu sichern, mussten sie 
entweder eine private Krankentagegeldversicherung 
oder einen Wahltarif in der gesetzlichen Kranken-
versicherung mit einer dreijährigen Tarifbindung 
abschließen (Gesetz zur Änderung arzneimittel-
rechtlicher und anderer Vorschriften vom 
17.7.2009, BGBl I, 1990).  

Ferienjobs: Steuern werden oftmals 
zurückerstattet  
In den Sommerferien nehmen viele Schüler und 
Studenten einen Ferienjob auf. Die Oberfinanzdi-
rektion Koblenz weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die zunächst vom Arbeitgeber 
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einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer sowie 
der Solidaritätszuschlag in vollem Umfang vom 
Finanzamt zurückerstattet werden, wenn der 
Bruttolohn im Jahr nicht mehr als 10.996 EUR 
beträgt.  
Hierzu muss beim Finanzamt lediglich ein (verein-
fachter) Antrag auf Veranlagung zur Einkommens-
teuer innerhalb von vier Jahren nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres eingereicht werden.  
Hinweis: Vor der Aufnahme der Ferienjobs sollte 
zwingend beachtet werden, dass die Einkünfte 
und Bezüge eines volljährigen Schülers oder 
Studenten 7.680 EUR im Jahr nicht überschrei-
ten. Denn wird dieser Grenzbetrag auch nur um ei-
nen EUR überschritten, verlieren Eltern ihren An-
spruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibe-
trag. Eine Billigkeitsregelung gibt es nicht (Mittei-
lung der OFD Koblenz vom 27.7.2009).  

Rentenbezugsmitteilungen: Durch-
schnittsrentner müssen nichts be-
fürchten  
Ab Oktober 2009 werden die Finanzämter die 
Daten aus rund 120 Millionen Rentenbezugsmit-
teilungen überprüfen. Mit Hilfe dieser Mitteilungen 
können die Finanzämter feststellen, ob Rentner in 
den Jahren 2005 bis 2008 ihre Steuern bezahlt ha-
ben.  
Seit dem Jahr 2005 gilt durch das Alterseinkünfte-
gesetz ein neues Besteuerungsrecht hinsichtlich 
der Rentenbesteuerung. Danach sind die Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung und die 
anderen Leistungen der Basisversorgung nicht 
mehr nur mit ihrem Ertragsanteil, sondern voll zu 
versteuern. Aufgrund der Übergangsregelungen 
kommt es zu einer vollen Versteuerung aber erst 
bei einem Rentenbeginn im Jahre 2040.  
Ob ein Rentner Steuern zahlen muss, hängt von 
dem jeweils individuellen Rentenfreibetrag ab. 
Der Rentenfreibetrag ist der Teil der Rente, der 
nicht versteuert werden muss. Für dessen Berech-
nung werden die Renteneinkünfte aus dem Jahr 
zugrundegelegt, in welchem die Rente erstmals be-
zogen wurde. Ist der Rentenfreibetrag einmal ermit-
telt, bleibt er in den Folgejahren unverändert. Wer 
seit 2005 oder einem früheren Zeitpunkt Rente 
bezieht, muss 50 % dieser Bezüge versteuern. 
Der Rentenfreibetrag entspricht also genau der 

Hälfte der Jahresbruttorente und wird als fester Be-
trag für die Zukunft festgelegt. Für Rentnerinnen 
und Rentner, die nach 2005 erstmals Rente be-
zogen haben, steigt der zu versteuernde Anteil 
ihrer Bezüge jährlich um zwei Prozent. Der Ren-
tenfreibetrag verringert sich entsprechend. Jemand, 
der also 2006 in Rente ging, muss 52 % seiner 
Bruttojahresrente versteuern. 48 % der Bezüge 
werden entsprechend als Rentenfreibetrag festge-
legt.  
Festzuhalten ist, dass Senioren mit kleinen und 
mittleren Renten steuerfrei bleiben. So sind für Al-
leinstehende rund 19.000 EUR pro Jahr steuer-
frei, wenn sie 2005 in Rente gegangen sind oder 
bereits Altersbezüge bezogen haben. Bei Ver-
heirateten verdoppelt sich die Summe: 
38.000 EUR pro Jahr sind steuerfrei. Bei denjeni-
gen, die 2008 in Rente gegangen sind, bleiben 
pro Person 16.800 EUR steuerfrei. Eine steuerli-
che Belastung wird somit überwiegend nur für die-
jenigen Ruheständler entstehen, die neben der ge-
setzlichen Rente noch zusätzliche Einkünfte ha-
ben. Dazu zählen zum Beispiel: Einnahmen aus der 
Vermietung oder Verpachtung sowie Einnahmen 
aus Kapitalvermögen.  
Hinweis: Zur Vorgehensweise bei der Auswertung 
der Rentenbezugsmitteilungen teilte Dieter Ondra-
cek, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerk-
schaft, in einem Interview mit der „Passauer Neue 
Presse“ folgendes mit: „Es wird ein elektroni-
scher Risikofilter eingebaut. Dieser Risikofilter be-
inhaltet eine Bagatellgrenze, deren Höhe aller-
dings nicht genannt wird. Zusätzlich werden auch 
andere Faktoren einbezogen, wie ein Zufallsgene-
rator. Der sorgt dafür, dass auch im einen oder 
anderen Fall, der unter einem gewissen Betrag 
liegt, eine Aufforderung zur Jahressteuererklärung 
versendet wird. Es werden also nicht alle aufge-
fordert werden, ihre Jahressteuererklärung 
rückwirkend abzugeben. Sondern das richtet sich 
nach der Einstellung des Risikofilters. Die kennt 
aber auch im Finanzamt niemand. Und sie kann 
sich täglich ändern.“ (Mitteilung der Deutschen 
Bundesregierung vom 3.8.2009; Interview mit Die-
ter Ondracek, Vorsitzender der Deutschen Steuer-
gewerkschaft, vom 4.8.2009 in der „Passauer Neue 
Presse“).  

 

Termine Oktober 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 



 

www.lkl-steuerberatung.de  - Beratungshotline 0351/ 46 70 231 
 

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr! 
Unsere Mandantenrundschreiben sind ab sofort auch im Internet einzusehen! 

MR IX/2009  - 5 - 

MANDANTENRUNDSCHREIBEN IX/2009 
 
LKL Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

Bitte beachten Sie die folgen-
den Termine, zu denen die 
Steuern fällig werden: 
Steuerart 

Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, So-
lidaritätszuschlag3 

12.10.2009 15.10.2009 9.10.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.10.2009 15.10.2009 9.10.2009 
Sozialversicherung5 28.10.2009 entfällt entfällt 

 


